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tigen, roenn mir un! merfen, bafj bie tnlänbifche 3nbuftrte
mandjel erzeugen fann, bal mir fonft ohne lange! 9iacf|=
benfen im Slullanb befieUt haben, —y.

2>û5 3liifftel(eit non ^auregletnenten ft
MeinftSbtifcQe unb liMliffyc $er()ii[tnij[e.

31. 9îamfeper, îtrdjitett S3.©.31., :©emeinbebaumeifter, Jpectlau.
Set es au! grofjftäbtifcher ©itelfett, fet el au! roirf»

litter Stuftet, mehr unb mehr gelangen bie Sehörben
aurf) bet fletnften ©emeinben jut Überzeugung, baft el
Öödhfte 3eit fei, bte Sautätigfett in bén Mahnten eine!
Saureglementel ju bringen. Sal Serfahren, bal ^te=

bei tn ben metften gälten etngefchlagen roirb, ift bal
befannte Kopleoetfahren, tnbem etne Sammlung oon be»

rettl beftetjenben Steglementen angelegt mirb, um bann
baraul bal Sefte berauljte^en ju fönnen. @1 fann nun
aßerbing! nicht! fcfjaben, menn man ftubtert, mal für
93auoorfc£>riften audi anbernorll befielen. Sodj barf
man babei nicht aufjeradjt taffen, bafj, mal bort all an»

gebracht erfcf) îtnt, bier tn bal reine ©egenteil umfdjlagen
fann, benn bte Serhältniffe fïnb metftenl fo grunboer»
fcbteben, nicht nur oon ©emeinbe ju ©emeinbe, fonbetn
oft innerhalb ber etgenen ©renjen felbft, mal befonberl
bei Drtfchaften mit mebr fiabtifd^em ©baratter nach ber
befannten Sorteneinteilung oertangte.

3ft nun bie 2luffießung oon Saureglementen für im
Site! angeführte Serhältniffe überhaupt eine 9lotroenbigfett
3dj glaube, biefe grage teiber bejahen ju müffen. 3cb
fage teiber, benn bal 3beat etnel Saureglementel märe

überhaupt „feine!", menn e! foroeit gebraut merben

fönnte, bafj bte Stuffid^t ber baulichen ©ntroicflung einer
©emeinbe etnem einzelnen anoertraut merben fönnte,
mal natürlich nur beim 3beal bleiben fann unb ftch,
ba mir nur äftenfchen finb, nicl)t oermirfticben läßt. So
fann ber Stäbtebau in ber ^auptfache nur bei öffent=
liefen ©ebäubegruppen Sriumphe feiern, mo bem 2lrdhi=

teften freie f>anb gelaffen merben fann, benn jeber ein»

zelne Sürger mürbe ftdj zurüefgefeht fühlen, menn, rote

bid oft fünftlerifche ©rroägungen oetlangen, fetn 9îath»

bat über feine £au!front hlnaulbauen bürfte. Selhalb
entftehen, menn auch in ber Sintenführung gute, im Se»

tail metften! fchlecfjte unb langroeifige Strafjenzüge, bezro.

Häuferfronten. Sal Saureglement fann alfo in fünft-
lerifcher ôinftcht otel, aber rtid^t alle! erreichen. ©I ift
jeboch nicht ^auptzmeef oorliegenber ßeiten fpezteß in
biefer £>lnftcï)t roirfen zu molten, benn ein Saugefeh hat
Zu otele ülbfchmtte, bie hier alle, oorerft aßerbing! nur
flüchtig geftretft merben foHen. Kein ©efet) mirb auf
ben etffen SBurf etnroanbfret, ein Saureglement faum
bann, menn e! nach menigen 3<*bren einer ßteoifion
unterzogen mirb, b. h- ©efetje müffen tropfen» nicht

löffelroeife eingegeben merben. ©I gibt ©emetnben mit
rein ftäbtifchen, folche mit nur länbltchen unb roieber

anbere mit gemachtem ©harafter, mal ganz befonber!
auletnanber gehalten merben muff. ÏRan barf für ein

©efchäftlhaul nid^t btefelben Sorfchriften mte für etn

lanbroirtfchaftltchen 3mecfen btenenbel ©ebäube auffteflen
unb foil nor allem nid)t glauben, baff ba! fertige Sau»

règlement ein ftattltche! Such abzugeben brauche. @3

fommt abfolut nicht auf bte Sänge, fonbern auf ben guten

3nbalt an.
Ser oerfchtebene ©harafter ber Saumetfe nötigt zur

Slufftetlung ber Sauzonen, bie in ben metften gälten
berett! natürlich begrenzt finb, ba bte Slnfieblung aul
einem alten, ber fog. 2lltftabt unb einem neuen Seil be»

fteht. Çter metften! bte gefchloffene, bort bie offene

Saumetfe. SBo feine Sebauunglpläne beftehen, merben

nun bie Saulinien burdj Ülbftänbe oon ber Strafe oft
roiüfürlich angegeben, bezro. abgetrieben unb fpeziefl tn
btefem ißunfte follte inbioibuell Dorgegangen merben.
können boch oerfchtebene Saultntenabfiänbe zu fünftle»
rifdhen SBirîungen bei ganzen Strafjenbilbe! befonber!
oiel beitragen. Sluf Setaill fann natürlich hier oorerft
nicht befonber! eingegangen merben, ba bte! zu roett
führen mürbe. Sie ' SluffteHung oon Sebauung!» unb
Saulinienplänen fann alfo befonber! empfohlen merben,
benn bte planlofe gefifehung ber Saulinie ift metftenl
auch tatfächlich nicht anberl all „planlol". 3m gleichen
Ülbfdjnitt fann auf bie im Schroeiz. 3ioilgefehbuch unb
in ben entfpredE)enben ©inführunglgefehen oorhanbenen
2lrtifel betr. ber Sobenzufammenlegung oetroiefen mer»
ben, roelche, menn ba! Sebürfnil oorliegt, zu ermeitern
finb. 3u ängftlich ift man oft in ber Seroißigung be!
Sßieberaufbaue! oon abgebrannten ©ebäuben in engen
©äffen. ©I fteht ba tn oieten SSorfd^riften berfelbe
fchöne Sah, baff in folgen gäflen bal ©ebäube auf eine
oorgefehene neue Sauflucht zurüefzuoerfehen fei unb fo
fann bann ber aufmetffame Seobacfjter oielerort! zurücf»
oerfehte Sauten bemerfen, ohne ba§ jematl bte Strafte
burchgehenb bie gebaute Sreite erhalten mirb, inbem
btel oft 200—300 3ahre bauern fann, roährenb melcher
Seit bie Seroohnerfchaft täglich ba! Sod) tn ber Häufet»
front oor Sttugen hat. SSBenn alfo nic^t ber ganze Straften»
Zug abbrennt, follte ba! Hau! an betfelben Steße roie»
ber aufgebaut merben bürfen, ba! fünftlerifche Moment
foH unb barf hier bte Hauptrolle fptelen.

ßlun ift bte Sauzone nicht etma bazu gefchaffen, baft
hier nur gefchloffene, bort nur offene Sauroeife geftattet
merben foil, e! ift ba! jeroeill nur in ber Hauptfache
ber gaU. Set ber offenen Sauroeife ift ber feitltdje
Sauabftanb ben üblichen Sobenmerten anzupaffen, follte
aber nicht mehr all 6 Steter betragen. 2Bo ber Soben»
prei! nichtig ift, follte ber Slbftanb möglichft groft roer»
ben. Surch überbccfte ©Ingänge ufm. foüten bie @e=
bäube zu einzelnen ©ruppen zufammengezogen merben.
SBo el bie „üulturftufe" einer ©emeinbe zuläfjt, foHte
ber Serfuch gemacht merben, Strafjenzüge burch Über»
bauung abzufchltefjen, mal ebenfaü! reglementiert merben
fann. Ser Saulinienabftanb ift ebenfaü! gro^ zu be»
meffen, bamit bte Strafen nach Seiteben ermeitert roer»
ben fönnen unb nachher noch möglichft genügenb Sor»
gärten übrig bleiben. Sa! allgemein übliche SJlafj oon
3 SJleter ift tatfächlich fehr gertng. Setber finb auch bie
fantonalen ©efehe oft fo engherzig, bah tn biefen Sor»
gärten größere Säume nicht mehr fßlah finben fönnen.
ÜBo e! angeht, finb für bie ©infrtebigungen formen
aufzuftellen, bamit hier fetne SJtufterfarte entfteht, bie
hier mehr all an ben gaffaben felbft auffallen. 3ln
flöhen unb breiten Straffen, mo bie beftehenben Häufer
bereit! ganz oerfchtebene Saulinienabftänbe einnehmen,
foHten bie glühten belaffen unb bireft für äße Setten
feftgelegt merben, ba baburch intereffante ©ruppen ohne
nachbarliche Streitigfeiten erhalten merben fönnen. Sor
aflem foßten ftch bie Saubehörben ba! Dîedht mahren, bie
3lu!führung unfehöner gaffaben, bte ba! ©efamtbilb oer»
unftalten, oerbteten zu fönnen. Sa nach Saienbegriff
bte „©efdhmäcfer" oerfchteben finb, fann bei oerfefjiebener
SJleinung etn ©rpertengeridjt angerufen merben.

Surch gefchidte 3lbfaffung einfc^lägiger Seftimmungen
fann eine bobenftänbige Sauroeife herbeigeführt merben
SBichtig, befonberl für Ortfd^aften mit hügeliger Umge»
bung ift bte ©infdfjaltung oon Seftimmungen über bte
Sa^formen, bamit etnhettltdhe Stäbtebilber entftehen
mal bem SBanberet beim Sefuch oon alten Stäbtchen
befonberl oorteilhaft auffaßen mu| unb ber Ortfchaft
einen fo hetmeltgen ©harafter oerleiht.

Ilm nun übet aß bie genannten Sorfdhriften Kon»

Nr. 19 Jllustr. schweiz. Haudwj. -Zeitung („Meisterblatt") 2S7

tigen, wenn wir uns merken, daß die inländische Industrie
manches erzeugen kann, das wir sonst ohne langes Nach-
denken im Ausland bestellt haben. —.

Jas Ausstellen wn Baurealemeute» für
Kleinstadiische und liiudliche BerhliltMe.

A. Ramseyer, Architekt B.S.A.,'Gemeindebaumeister, Herisau.
Sei es aus großstädtischer Eitelkeit, sei es aus wirk-

licher Einsicht, mehr und mehr gelangen die Behörden
auch der kleinsten Gemeinden zur Überzeugung, daß es

höchste Zeit sei, die Bautätigkeit in den Rahmen eines

Baureglementes zu bringen. Das Verfahren, das hie-
bei in den meisten Fällen eingeschlagen wird, ist das
bekannte Kopieoerfahren, indem eine Sammlung von be-

reits bestehenden Reglementen angelegt wird, um dann
daraus das Beste herausziehen zu können. Es kann nun
allerdings nichts schaden, wenn man studiert, was für
Bauvorschristen auch andernorts bestehen. Doch darf
man dabei nicht außeracht lassen, daß, was dort als an-
gebracht erscheint, hier in das reine Gegenteil umschlagen
kann, denn die Verhältnisse sind meistens so grundver-
schieden, nicht nur von Gemeinde zu Gemeinde, sondern
oft innerhalb der eigenen Grenzen selbst, was besonders
bei Ortschaften mit mehr städtischem Charakter nach der
bekannten Zoneneinteilung verlangte.

Ist nun die Aufstellung von Baureglementen für im
Titel angeführte Verhältnisse überhaupt eine Notwendigkeit
Ich glaube, diese Frage leider bejahen zu müssen. Ich
sage leider, denn das Ideal eines Baureglementes wäre
überhaupt „keines", wenn es soweit gebracht werden
könnte, daß die Aufsicht der baulichen Entwicklung einer
Gemeinde einem einzelnen anvertraut werden könnte,
waê natürlich nur beim Ideal bleiben kann und sich,
da wir nur Menschen sind, nicht verwirklichen läßt. So
kann der Städtebau in der Hauptsache nur bei öffent-
lichen Gebäudegruppen Triumphe feiern, wo dem Archi-
tekten freie Hand gelassen werden kann, denn jeder ein-

zelne Bürger würde sich zurückgesetzt fühlen, wenn, wie
dies oft künstlerische Erwägungen verlangen, sein Nach-
bar über seine Hausfront hinausbauen dürfte. Deshalb
entstehen, wenn auch in der Linienführung gute, im De-
tail meistens schlechte und langweilige Straßenzüge, bezw.

Häuserfronten. Das Baureglement kann also in künst-

lerischer Hinsicht viel, aber nicht alles erreichen. Es ist
jedoch nicht Hauptzweck vorliegender Zeilen speziell in
dieser Hinsicht wirken zu wollen, denn ein Baugesetz hat

zu viele Abschnitte, die hier alle, vorerst allerdings nur
flüchtig gestreift werden sollen. Kein Gesetz wird auf
den ersten Wurf einwandfrei, ein Baureglement kaum

dann, wenn es nach wenigen Jahren einer Revision
unterzogen wird, d. h. Gesetze müssen tropfen- nicht

löffelweise eingegeben werden. Es gibt Gemeinden mit
retn städtischen, solche mit nur ländlichen und wieder
andere mit gemischtem Charakter, was ganz besonders
auseinander gehalten werden muß. Man darf für ein

Geschäftshaus nicht dieselben Vorschriften wie für ein

landwirtschaftlichen Zwecken dienendes Gebäude aufstellen
und soll vor allem nicht glauben, daß das fertige Bau-
reglement ein stattliches Buch abzugeben brauche. Es
kommt absolut nicht auf die Länge, sondern auf den guten

Inhalt an.
Der verschiedene Charakter der Bauweise nötigt zur

Aufstellung der Bauzonen, die in den meisten Fällen
bereits natürlich begrenzt sind, da die Ansiedlung aus
einem alten, der sog. Altstadt und einem neuen Teil be-

steht. Hier meistens die geschlossene, dort die offene

Bauweise. Wo keine Bebauungspläne bestehen, werden

nun die Baulinien durch Abstände von der Straße oft
willkürlich angegeben, bezw. abgeschrieben und speziell in
diesem Punkte sollte individuell vorgegangen werden.
Können doch verschiedene Baulintenabstände zu künstle-
rifchen Wirkungen des ganzen Straßenbildes besonders
viel beitragen. Auf Details kann natürlich hier vorerst
nicht besonders eingegangen werden, da dies zu weit
führen würde. Die ' Aufstellung von Bebauungs- und
Baulinienplänen kann also besonders empfohlen werden,
denn die planlose Festsetzung der Baulinie ist meistens
auch tatsächlich nicht anders als „planlos". Im gleichen
Abschnitt kann auf die im Schweiz. Zivilgesetzbuch und
in den entsprechenden Einführungsgesetzen vorhandenen
Artikel betr. der Bodenzusammenlegung verwiesen wer-
den, welche, wenn das Bedürfnis vorliegt, zu erweitern
sind. Zu ängstlich ist man oft in der Bewilligung des
Wiederaufbaues von abgebrannten Gebäuden in engen
Gassen. Es steht da in vielen Vorschriften derselbe
schöne Satz, daß in solchen Fällen das Gebäude auf eine
vorgesehene neue Bauflucht zurückzuversetzen sei und so
kann dann der aufmerksame Beobachter vielerorts zurück-
versetzte Bauten bemerken, ohne daß jemals die Straße
durchgehend die gedachte Breite erhalten wird, indem
dies oft 200—300 Jahre dauern kann, während welcher
Zeit die Bewohnerschaft täglich das Loch in der Häuser-
front vor Augen hat. Wenn also nicht der ganze Straßen-
zug abbrennt, sollte das Haus an derselben Stelle wie-
der aufgebaut werden dürfen, das künstlerische Moment
soll und darf hier die Hauptrolle spielen.

Nun ist die Bauzone nicht etwa dazu geschaffen, daß
hier nur geschlossene, dort nur offene Bauweise gestattet
werden soll, es ist das jeweils nur in der Hauptsache
der Fall. Bei der offenen Bauweise ist der seitliche
Bauabstand den üblichen Bodenwerten anzupassen, sollte
aber nicht mehr als 6 Meter betragen. Wo der Boden-
preis msdrig ist, sollte der Abstand möglichst groß wer-
den. Durch überdeckte Eingänge usw. sollten die Ge-
bäude zu einzelnen Gruppen zusammengezogen werden.
Wo es die „Kulturstufe" einer Gemeinde zuläßt, sollte
der Versuch gemacht werden, Straßenzüge durch über-
bauung abzuschließen, was ebenfalls reglementiert werden
kann. Der Baulinienabstand ist ebenfalls groß zu be-
messen, damit die Straßen nach Belieben erweitert wer-
den können und nachher noch möglichst genügend Vor-
gärten übrig bleiben. Das allgemein übliche Maß von
3 Meter ist tatsächlich sehr gering. Leider sind auch die
kantonalen Gesetze oft so engherzig, daß in diesen Vor-
gärten größere Bäume nicht mehr Platz finden können.
Wo es angeht, sind für die Einfriedigungen Normen
aufzustellen, damit hier keine Musterkarte entsteht, die
hier mehr als an den Fasfaden selbst auffallen. An
Plätzen und breiten Straßen, wo die bestehenden Häuser
bereits ganz verschiedene Baulinienabstände einnehmen,
sollten die Fluchten belassen und direkt für alle Zeiten
festgelegt werden, da dadurch interessante Gruppen ohne
nachbarliche Streitigkeiten erhalten werden können. Vor
allem sollten sich die Baubehörden das Recht wahren, die
Ausführung unschöner Fassaden, die das Gesamtbild ver-
unstalten. verbieten zu können. Da nach Laienbegriff
die „Geschmäcker" verschieden sind, kann bei verschiedener
Meinung ein Expertengericht angerufen werden.

Durch geschickte Abfassung einschlägiger Bestimmungen
kann eine bodenständige Bauweise herbeigeführt werden
Wichtig, besonders für Ortschaften mit hügeliger Umae-
bung ist die Einschaltung von Bestimmungen über die
Dachformen, damit einheitliche Städtebilder entstehen
was dem Wanderer beim Besuch von alten Städtchen
besonders vorteilhaft auffallen muß und der Ortschaft
einen so heimeligen Charakter verleiht.

lim nun über all die genannten Vorschriften Kon-
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trolle ausüben ju fönnen, roirb baS ©meinen oon Sau»
planen zur brtngenben SRotroenbigfett, ein Serlangen, baS
bie iReglemente fo unbeliebt gemalt bat, aüerbtngS nur
auS bem ©runbe, roeil man nur zu oft einen ganz fal»
fdjen SGScg etngefchlagen hat. 2)te ©djulb liegt jroar
foroohl an ben Seljörben als auch an bem Unternehmer
bejro. Bauherr felbft, benn bie lehren bellagen ftd) oft
über bie |)ärte, für Sauten, p benen fie auf feben galt
für bie Ausführung felbft Släne benötigen, foldje noch

Zur ©enehmigung einreichen p müffen, obfchon eS mit
einer einfachen Sichtfopte p etlebigen geroefen märe.
Anberfetts ift eS auch nicht notroenbig, baß für einen
(Stall ober felbft für ein SauctnlpuS eine Slanetngabe
oerlangt roirb, oorauSgefeßt, baß ber betr. Unternehmer,
ber ja ber Sehörbe befannt fein muß, ©ernähr für bie

Ausführung einer pr ©egenb paffenben Saute bietet.
Set Sauten untergeorbneter Statur follte etn fdjriftlicheS
Saugefuch jeroetlS oollfiänbig genügen, an bie Seroilli»

gung fönnen befonbere, burch baS Saugefeh erlaubte
Seftimmungen beigefügt roerben, ber Kontrolle roegen
mu| natürlich auch bie üeinfie bauliche Änberung fchrift»
lieh angezeigt roerben. gür SReubauten im Innern ber
Octfchaft bürften technifcf) forreft ausgeführte ißläne fdEjon

nerlangt roerben, bte ber fRegiftratur roegen im Altem
format einzureichen ftnb. ®aS Saugefuch roirb öffent»
lieh auSgefchrteben unb eS barf innerhalb einer fefige»
festen grift, meiftenS 14 Sage, @tnfpracf)e bagegen er»

hoben roerben. ®iefe grift fann aber meines ©radjtenS
ganz in 2Begfaü fomrnen, roenn alle SRac|barn burch
ihre Unterfchrift ihr ©InoerfiänbniS pr SauauSführung
gegeben haben, benn meiftenS haben ftch nur biefe barum

p tntereffteren. Sterben bann oft tßiäne eingereicht, bie

nach ben beftehenben Sorfchriften ber SRot gehordjenb
genehmigt roerben müffen, benn ïetn Saugefeh îann alle
gälte pm oorauS reglementieren, fo hilft etne perfönltdje
llnterrebung mehr als alle pr Serfügung fteljenben Ar»
tifel ber Sautrorfchriften, ich perfönlich fonnte biefe @r»

fahrung oftmals machen, ganz befonberS in gälten, roo
eS ftch um bie Architeftur ber Sauten hanbelte.

SBir gelangen nun, oorerft allerbtngS mit SRiefen»

fchritten, p ben befonberen Sauoorfdriften, foroohl ted)=

nifdhet als hogienifchet Statur, bie in ber fpaupifaclje
auf bte ©crolnnfucht oeraniroortungSlofer Saufpeïuianten,
rote fie glüdltdjerroeife nun faft ganz nerfchrounben finb,
abgeftimmt roaren, roer nicht auf ©pefulation baute,
hatte roenigftenS ben guten SBiEen, recht unb gefunb p
bauen. Sefanntltch ift eS aber immer noch notroenbig,
baß oorgefchrteben roirb, baß ©ebäube gut p funbieren
ftnb, eigentlich eine ©elbftoerftänblichfelt, baff ferner
SRauerftärfen nicht unter ein geroiffeS SRaß gehen bürfen
ufro. ©tatifdje Seredpungen ftnb nur für befonberS
fdjroterige Konftruftionen p oerlangen unb fönnen burch
einen gachmann, bem baS ©efuch p unterbreiten ift,
nachgeprüft roerben.

Sei gefchloffener Sauroetfe finb natürlich Sranb»
mauern p oerlangen, roobei bte Stotroenbigfeit, btefelben
über ®ach hiuauS p führen, abfolut nicht befiehl. SJtan

barf nicht aüp ängftltdj mit feuerpolizeilichen Sorfchriften
umgehen, eS ftnb überhaupt nicht nur ©efeheSartifel auf»
pfteHen, bamit fte ba ftnb, fonbern man muß ftch ü&er
jeben einzelnen ©ah ganz Int Haren über beffen $rag»
roette fein, îônnen boch oft roenige SB orte eine ganze
bobenftänbige Sauroetfe bireft zur llnfenntnfS oerftüm»
mein.

®te ööhe ber etnzelnen ©todroerfe ift genau feftzu»
feßen unb foil ben gegebenen unb hergebrachten Um»
ftänben enlfpred)en, auch hter nicht zu engherzig, boch
pH fpezteu biefe Sorfchrift ganz firiîte eingehalten roer»
ben. 2)te lichte $öhe oon 2,40 Steter follte baS ©runb»
maß bilben, Keller unb unbewohnte Säume beliebig.

gmmer muß ftch ber Serfaffer beim AuffteKen ber ein»

Zelnen Artifel auch flar barüber fetn, rote fchroierig fidj
oft bte ©runbtißlöfung für ben ©ntroerfenben geftaltet,
roenn er burch ganz unnötige Seftimmungen überall ge=

bunben ift. ©o ift eS bei ben mobernen Aßafferfpüh»
lungen abfolut nicht mehr notroenbig, baß bie Abort»
fenfter jeroeUS bireft ins grele führen müffen, abgefehen
oon einer Sentilation, bte natürlich oerlangt roerben muß,

gnbireft beleuchtete Limmer unb Küchen finb zu oer»
bieten, fchon ber Süftung roegen. Ser Ausführung oon
Abortgruben ift befonbere ©orgfalt zuzuroenben. ®te»

felben foüen außerhalb beS ©runbriffeS aufgeführt unb
mit ©ifenbedeln mit ©erudjoerfdiluß oerfehen roerben.
Sei gabrifen unb anbeten 3medbauten follte man billige
SRC cfficht auf bte Art beS SetriebeS nehmen, ba in otelen
gällen befiimmte ©todroerfSlphen nicht etngehalten roer»
ben fönnen, boch ftnb hier befonbere Seftimmungen
hpgtenifcher Statur anzuroenben. Am ©chluffe finb noch
Artifel über bte (Sicherheit roäbrenb ber SauauSführung
beizufügen. Um bem ^Reglement felbft SRachadjtung oer»
fchaffen zu fönnen, finb befonbere ©trafbeftimmungen
notroenbig, bie aüerbingS ber Annahme beS ©efeßeS

roegen mit großer Sorftd)t abgefaßt roerben müffen.
AHeS bteS ift freilich nur baS ©felett etneS Sau»

reglementeS. gebet Ort foK aber feine eigenen Sor»
fchriften erhalten unb eS barf niemals etroa baran ge=

bacht roerben, biefe otelen Sorfchriften unter einen £mt
bringen zu roollen. ©tn folcheS Sorgehen roürbe fidh
balb fehr unangenehm bemerfbar machen.

Auf bie einzelnen ißunfte foil nun nach nnb nach
an btefer ©teile befonberS eingetreten roerben, roobei
auch rechtlich« ©cite mit berücffichtigt roerben foil.

OmAiedeiies.
fffioöttrch erreicht «t«*» hei Dei gaihroerfShb'ljerK
tiefe ©fhroarj ®ann unb roann roirb £eer zum

©treiben genommen; bteS ift aber nicht zu empfehlen.
Stenn ©cfjiffSteer, alfo Holzteer, genommen roirb, fo roirb
baS £oIz fich gut halten, aber baS tiefe ©hmarz roirb
man bamit nicht erretten, baS roirb nur mit ©tetnfohlen»
teer möglich fein. @S ift aber nicht ratfam, ben letzteren
ZU oerroenben, roeil tn ihm ©auren enthalten finb, bie
baS ^olz angreifen. SMe Sauern haben fehr oft Kafe»
färbe ober Quarffarbe zum Anftricf) oerroenbet. geht
nennt man eS in ben Koftenanfdjlagen fehr nett: ©afein»
färbe. ®tefe garbe ift, roenn fie richtig zubereitet roirb,
fehr bauerhaft, glänzt nicht unb ift auch mefentlich bil»
itger als Ölfarbe, gn Dberbapern unb tn ber ©<f)roeiz,
roo man bie gachroerfsljölzer meiftenS bunfelrot ftreicht,
oerroenbet man zur Sefeftigung ber garbe unb um fie
bauerhaft zu machen, Sannenzapfenabfub.

(SDtitgeteilt.) „®er oftDetttfdje ^oljhoiöcl " ift ber
Sitel eines foeben erfdhienenen Su^eS, öaS im Sefe»
Zimmer ber ßentralftelle für foziale Siteratur
ber ©chroeiz, ©eilergraben 31 tn gürich, aufliegt.
®er Serfaffer, fperr Heinrich Knoll aus ißofen, teilt
feine gür^er ©iffertation tn folgenbe ©ebtete
etn: ©efdfjichtliche ©ntroieflung beS ÇolzhanbelS; bie

Serforgung beS oftbeutfdhen SRarfteS mit |joIz ; ber oft»
beutfehe |)olzmarft; bte Seförberung beS ^olzeS zum
SRarft; bte ÇolzzôÙe; ber Serlauf etneS .jpolzgefchäftS
(^»olzetnfaufSarten, SieferungSbeblngungen, gahlungS»
bebingungen, DrganifationSformen im Çolzhanbel, Such»

hattung unb Kaifulation), SBanblungen im Çolzhanbel.
®te ©tubte rourbe bei SB. ©ecfer & ©o. in ißofen
gebrudt unb bürfte auch tu ben Kreifen ber fchroei»
zerifchen Çolzintereffenten Seadhtung hetoor»
rufen.
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trolle ausüben zu können, wird das Einreichen von Bau-
planen zur dringenden Notwendigkeit, ein Verlangen, das
die Reglemente so unbeliebt gemacht hat, allerdings nur
aus dem Grunde, weil man nur zu oft einen ganz fal-
schen Weg eingeschlagen hat. Die Schuld liegt zwar
sowohl an den Behörden als auch an dem Unternehmer
bezw. Bauherr selbst, denn die letzteren beklagen sich oft
über die Härte, für Bauten, zu denen sie auf jeden Fall
für die Ausführung selbst Pläne benötigen, solche noch

zur Genehmigung einreichen zu müssen, obschon es mit
einer einfachen Lichtkopie zu erledigen gewesen wäre.
Anderseits ist es auch nicht notwendig, daß für einen
Stall oder selbst für ein Bauernhaus eine Planeingabe
verlangt wird, vorausgesetzt, daß der betr. Unternehmer,
der ja der Behörde bekannt sein muß, Gewähr für die

Ausführung einer zur Gegend passenden Baute bietet.
Bei Bauten untergeordneter Natur sollte ein schriftliches
Baugesuch jeweils vollständig genügen, an die Bewilli-
gung können besondere, durch das Baugesetz erlaubte
Bestimmungen beigefügt werden, der Kontrolle wegen
muß natürlich auch die kleinste banliche Änderung schrift-
lich angezeigt werden. Für Neubauten im Innern der
Ortschaft dürften technisch korrekt ausgeführte Pläne schon

verlangt werden, die der Registratur wegen im Akten-
format einzureichen sind. Das Baugesuch wird öffent-
lich ausgeschrieben und es darf innerhalb einer festge-
setzten Frist, meistens 14 Tage, Einsprache dagegen er-
hoben werden. Diese Frist kann aber meines Erachtens
ganz in Wegfall kommen, wenn alle Nachbarn durch
ihre Unterschrift ihr Einverständnis zur Bauausführung
gegeben haben, denn meistens haben sich nur diese darum
zu interessieren. Werden dann oft Pläne eingereicht, die

nach den bestehenden Vorschriften der Not gehorchend
genehmigt werden müssen, denn kein Baugesetz kann alle
Fälle zum voraus reglementieren, so hilft eine persönliche
Unterredung mehr als alle zur Verfügung stehenden Ar-
tikel der Bauvorschriften, ich persönlich konnte diese Er-
fahrung oftmals machen, ganz besonders in Fällen, wo
es sich um die Architektur der Bauten handelte.

Wir gelangen nun, vorerst allerdings mit Riesen-
schritten, zu den besonderen Bauvorschriften, sowohl tech-

nischer als hygienischer Natur, die in der Hauptsache
auf die Gîwinnsucht verantwortungsloser Bauspekulanten,
wie sie glücklicherweise nun fast ganz verschwunden sind,
abgestimmt waren, wer nicht auf Spekulation baute,
hatte wenigstens den guten Willen, recht und gesund zu
bauen. Bekanntlich ist es aber immer noch notwendig,
daß vorgeschrieben wird, daß Gebäude gut zu fundieren
sind, eigentlich eine Selbstverständlichkeit, daß ferner
Mauerstärken nicht unter ein gewisses Maß gehen dürfen
usw. Statische Berechnungen sind nur für besonders
schwierige Konstruktionen zu verlangen und können durch
einen Fachmann, dem das Gesuch zu unterbreiten ist,
nachgeprüft werden.

Bei geschlossener Bauweise sind natürlich Brand-
mauern zu verlangen, wobei die Notwendigkeit, dieselben
über Dach hinaus zu führen, absolut nicht besteht. Man
darf nicht allzu ängstlich mit feuerpolizeilichen Vorschriften
umgehen, es sind überhaupt nicht nur Gesetzesartikel auf-
zustellen, damit sie da sind, sondern man muß sich über
jeden einzelnen Satz ganz im klaren über dessen Trag-
weite sein, können doch oft wenige Worte eine ganze
bodenständige Bauweise direkt zur Unkenntnis verstüm-
meln

Die Höhe der einzelnen Stockwerke ist genau festzu-
setzen und soll den gegebenen und hergebrachten Um-
ständen entsprechen, auch hier nicht zu engherzig, doch
)oll speziell diese Vorschrift ganz strikte eingehalten wer-
den. Die lichte Höhe von 2.40 Meter sollte das Grund-
maß bilden. Keller und unbewohnte Räume beliebig.

Immer muß sich der Verfasser beim Aufstellen der ein-
zelnen Artikel auch klar darüber sein, wie schwierig sich

oft die Grundrißlösung für den Entwerfenden gestaltet,
wenn er durch ganz unnötige Bestimmungen überall ge-
bunden ist. So ist es bei den modernen Wasserspüh-
lungen absolut nicht mehr notwendig, daß die Abort-
fenfter jeweils direkt ins Freie führen müssen, abgesehen
von einer Ventilation, die natürlich verlangt werden muß.

Indirekt beleuchtete Zimmer und Küchen sind zu ver-
bieten, schon der Lüftung wegen. Der Ausführung von
Abortgruben ist besondere Sorgfalt zuzuwenden. Die-
selben sollen außerhalb des Grundrisses aufgeführt und
mit Eisendcckeln mit Geruchverschluß versehen werden.
Bei Fabriken und anderen Zweckbauten sollte man billige
Rücksicht auf die Art des Betriebes nehmen, da in vielen
Fällen bestimmte Stockwerkshöhen nicht eingehalten wer-
den können, doch sind hier besondere Bestimmungen
hygienischer Natur anzuwenden. Am Schlüsse sind noch
Artikel über die Sicherheit während der Bauausführung
beizufügen. Um dem Reglement selbst Nachachtung ver-
schaffen zu können, sind besondere Strafbestimmungen
notwendig, die allerdings der Annahme des Gesetzes

wegen mit großer Vorsicht abgefaßt werden müssen.
Alles dies ist freilich nur das Skelett eines Bau-

reglementes. Jeder Ort soll aber seine eigenen Vor-
schriften erhalten und es darf niemals etwa daran ge-
dacht werden, diese vielen Vorschriften unter einen Hut
bringen zu wollen. Ein solches Vorgehen würde sich

bald sehr unangenehm bemerkbar machen.
Auf die einzelnen Punkte soll nun nach und nach

an dieser Stelle besonders eingetreten werden, wobei
auch die rechtliche Seite mit berücksichtigt werden soll.

vîktàaeiie».
Wodurch erreicht mau bei dey Fachwerkshölzer«

das tiefe Schwarz? Dann und wann wird Teer zum
Streichen genommen; dies ist aber nicht zu empfehlen.
Wenn Schiffsteer, also Holzteer, genommen wird, so wird
das Holz sich gut halten, aber das tiefe Schwarz wird
man damit nicht erreichen, das wird nur mit Steinkohlen-
teer möglich sein. Es ist aber nicht ratsam, den letzteren

zu verwenden, weil in ihm Säuren enthalten sind, die
das Holz angreifen. Die Bauern haben sehr oft Käse-
färbe oder Quarkfarbe zum Anstrich verwendet. Jetzt
nennt man es in den Kostenanschlägen sehr nett: Casein-
färbe. Diese Farbe ist, wenn sie richtig zubereitet wird,
sehr dauerhaft, glänzt nicht und ist auch wesentlich bil-
liger als Ölfarbe. In Oberbayern und in der Schweiz,
wo man die Fachwerkshölzer meistens dunkelrot streicht,
verwendet man zur Befestigung der Farbe und um sie

dauerhaft zu machen, Tannenzapfenabsud.

(Mitgeteilt.) „Der ostdeutsche Holzhandel" ist der
Titel eines soeben erschienenen Buches, oas im Lese-
zimmer der Zentralstelle für soziale Literatur
der Schweiz, Seilergraben 31 in Zürich, aufliegt.
Der Verfasser, Herr Heinrich Knoll aus Posen, teilt
seine Zürcher Dissertation in folgende Gebiete
ein: Geschichtliche Entwicklung des Holzhandels; die

Versorgung des ostdeutschen Marktes mit Holz; der oft-
deutsche Holzmarkt; die Beförderung des Holzes zum
Markt; die Holzzölle; der Verlauf eines Holzgeschäfts
(Holzeinkaufsarten, Lieferungsbedingungen, Zahlungs-
bedingungen, Organisationsformen im Holzhandel, Buch-
Haltung und Kalkulation), Wandlungen im Holzhandel.
Die Studie wurde bei W. Decker K. Co. in Posen
gedruckt und dürfte auch in den Kreisen der schwei-
zerischen Holzinteressenten Beachtung hervor-
rufen.
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